
h" '" ''I ll-S.L3 der Beilagen zu den Steno~rap lscnen rr~~~ 

des Nationalrates XVI, Geserzgebung"-penode 
A n t rag 

der Abgeordneten Hesoun, Eigruber 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz über ein Wohnbausonderprograrnm 1983 

(Bundes-Sonderwohnbaugesetz 19B3) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom über ein 

Wohnbausonderprogramm 19B3 (Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1983) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. ABSCHNITT 

Gegenstand der Förderung 

§ 1. Der Bund gewährt zur Förderung der Errichtung von 5000 

Wohnungen, deren Baubeginn in die Jahre 1984 und 1985 fällt, 

sowie von 5000 Wohnungen, deren Baubeginn in die Jahre 1986 

und 1987 fällt, Zinsen- und AnnuitätenzuschGsse zu Hypothekar­

darlehen, die zur Finanzierung der Baukosten aufgenommen wer­

den. Bei Einsatz von Eigenmitteln des FBrderungswerbers ge­

währt der Bund Zuschüsse zu deren Verzinsung. 

Vorau~setzungen für die Förderung 

§ 2. (1) Eine FBrderung wird Gemeinden, gemeinnützigen Bau­

vereinigungen und für Eigentumswohnungen auch sonstigen juri­

stischen Personen zur Errichtung von Wohnungen mit einer Nutz­

fläche von höchstens 130 rn 2 , wobei 75 vH der Wohnungen eine 

Nutzfläche von 90 m2 nicht überschreiten sollen, gewährt, wenn 
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1. sichergestellt ist, daß die Baukosten der zu ~rrichtenden 

Wohnungen die vom Land gemäß § 2 Abs.2 Wohnbauförderungs­

gesetz 1968, BGBl.Nr. 280/1967, festgelegten angemessenen 

Gesamtbaukosten nicht übersteigen; 
\ 

2. das zu errichtende Gebäude und seine Wohnungen nicht mit 

betriebskostenintensiven Anlagen, die über die normale Aus-
I 

stattung h"inausgehen, ausgestattet wer"den; 

3. die Grund- sowie die Aufschließungskosten angemessen sind; 

4. der Zinssatz während der gesamten Laufzeit des Hypothekar­

darlehens, die mindestens 25 Jahre zu betragen hat, den 

Nominalzinssatz der jeweils zuletzt begebenen Bundesanleihe 

zuzüglich 1 vH jährlich nicht übersteigt; 

5. das Land Zuschüsse, die nicht aus Mitteln nach dem Wohnbau­

förderungsgesetz 1968 gedeckt werden dürfen, in mindestens 

gleicher Höhe wie der Bund gewährt oder nachweist, daß die 

Gemeinde die Leistung dieser Zuschüsse, einschließlich 

ihrer allfälligen Änderung gemäß Z 6, ganz oder teilweise 

übernommen hat; 

6. das Land bereit ist, bei Veränderung des Zinsfußes des 

Hypothekardarlehens seine Leistung im gleichen Ausmaß zu 

verändern, in dem sich die Leistung des Bundes verändert; 

7. das Land bereit ist, für Darlehen gemäß § 1 die Bürgschaft 

zu übernehmen, soweit der Förderungswerber keine ausrei­

chende Sicherheit bieten kann; 

8. bei Gebäuden mit Eigentumswohnungen der Förderungswerber 

Eigenmittel im Ausmaß von mindestens 10 vH der Baukosten 

aufbringt. 
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(2) Gewährt ein Land höhere Zuschüsse als der Bund, so kommt 

ihm hinsichtlich der Mehrleistung Gestaltungsfreiheit zu; die 

Vereinbarung einer späteren Rückzahlung der Mehrleistung ist 

möglich. 

§ 3. (1) Die Gewährung von Zuschüssen setzt voraus, daß sich 

der Förderungswerber verpflichtet, 

1. in den ersten drei Jahren der Tilgung "zur Annuität 2,5 vB 

des Darlehensbetrages und in der Folge einen gemäß Abs.2 

erhöhten Beitrag zur Annuität zu leisten; im Falle von 

Mehrleistungen des Landes gemäß § 2 Abs.2 verringern sich 

diese Beiträge zur Annuität entsprechend; 

2. für seine Eigenmittel eine Verzinsung von höchstens 1 vB 

über dem jeweiligen Eckzinssatz gemäß § 20 Kreditwesenge­

setz, BGBl.Nr. 63/1979, anzurechnen; 

3. die Wohnungen nur an Personen zu vergeben, deren jährliches 

Einkommen (Familieneinkommen) im Sinne des § 2 Abs.l Z 12 

und 13 Wohnbauförderungsgesetz 1968 den in § 8 Abs.3 Wohn­

bauförderungsgesetz 1968 festgesetzten Betrag nicht über­

steigt. Dieser Grenzwert erhöht sich in dem in § 8 Abs.3 

Wohnbauförderungsgesetz 1968 festgesetzten Ausmaß. 

(2) Der in Abs.l Z 1 angeführte Beitrag zur Annuität erhöht 

sich ab dem vierten Jahr der Tilgung jährlich entsprechend den 

Änderungen des vom Österreichischen Statistischen Zentralamt 

verlautbarten Verbrauch~rpreisindex 1976 oder eines an seine 

Stelle getretenen Index. Der Bundesminister für Bauten und 

Technik kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 

durch Verordnung einen anderen Erhöhungssatz festlegen; hiebei 

ist insbesondere auf die Einkommensentwicklung Bedacht zu nehmen. 
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Zuteilung der Bundesmittel 

§ 4. (1) Die Länder haben dem Bundesministerium für Bauten und 

Technik beim Amt der Landesregierung eingebrachte und von dem 

dazu berufenen Wohnbauförderungsbeirat positiv begutachtete 

baureife Projekte vorzulegen. Die Vorlage ,hat für Wohnungen, 

deren Baubeginn in die Jahre 1984 und 1985 fällt, bis 

30. Juni 1984, für Wohnungen, deren Baubeginn in die Jahre 

1986 und 1987 fällt, bis 30. Juni 1986 zu erfolgen. 

(2) Der Bund fördert in jedem Land so viele der insgesamt zu 

errichtenden Wohneinheiten, als ihm nach dem Verteilungs­

schlüsseI gemäß § 5 Abs. 3 Wohnbauförderungsgesetz 196'8 zu­

kommt. In begründeten Ausnahmefällen kann eine geringfügige 

Überschreitung der Quote eines Landes durch den Bundesminister 

für Bauten und Technik genehmigt werden. Hat ein Land weniger 

Wohnungen gemeldet, als seinem Anteil entspricht, so sind die 

verbleibenden Wohneinheiten auf die übrigen Länder nach Maßga­

be der Meldungen entsprechend dem Verteilungsschlüssel aufzu­

teilen. 

(3) Die von den Ländern benötigten Bundesmittelsind von ihnen 

unter Bekanntgabe des Fälligkeitszeitpunktes so anzufordern, 

daß die Auszahlung zeitgerecht erfolgen kann. 

Gewährung der Zuschüsse 

§ 5. (1) Der Bund trägt die Hälfte des Unterschiedsbetrages 

zwischen der sich aus dem Hypothekardarlehen ergebenden Annui­

tät und dem vorn Förderungswerber gemäß § 3 Abs.l Z 1 erster 

Halbsatz zu leistenden Beitrag hiezu. Bis zum Einsetzen der 

Tilgung werden nach dem Baufortschritt Zuschüsse in halber 

Höhe der anfallenden Zinsen, längstens jedoch für zwei Jahre, 

gewährt. Zur Verzinsung von Eigenmitteln des Förderungswerbers 

leistet der Bund auf die Dauer der Laufzeit des Bypothekardar­

lehens Zuschüsse in der Höhe von 25 vB. Bei Einsatz von Eigen­

mitteln zur Vorfinanzierung werden diese Zuschüsse bis zum 

Zeitpunkt der zuzählung des Hypothekardarlehens geleistet. 
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(2) Ansuchen auf Gewährung von Zuschüssen sind ur.ter Vorlage 

der Darlehenspromesse an das nach Lage der Liegenschaft zu­

ständige Amt der Landesregierung zu richten. 

(3) Das Land darf Annuitätenzuschüsse nur. auszahlen, wenn der 

Förderungswerber nachweist, daß er seinen Anteil an der 

schuldscheinmäßigen Annuität geleistet hat. 

(4) Die Auszahlung von Zuschüssen ist im·Falle einer Kündigung 

des Hypothekardarlehens einzustellen. Das gleiche gilt, wenn 

der Förderungswerber die Liegenschaft ohne Zustimmung des Lan­

des durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden·ins Eigentum einer 

anderen Person überträgt; in diesem Fall oder wenn das Hypo­

thekardarlehen widmungswidrig verwendet wird, hat das Land die 

vorn Zeitpunkt der Übertragung oder der widmungswidrigen Ver­

wendung an geleisteten Zuschüsse zurückzufordern. 

(5) Wurde die Gewährung von Zuschüssen für die Errichtung von 

Eigentumswohnungen zugesichert, so ist auf der Liegenschaft 

ein Veräußerungsverbot zugunsten des Landes einzuverleiben. 

Dieses wirkt gegen Dritte und bindet auch die Rechtsnachfol­

ger. § 22 Abs.2 und 3 Wohnbauförderungsgesetz 1968 ist sinnge­

mäß anzuwenden. 

Prüfung durch Organe des Bundes 

§ 6. (1) Eine Abrechnung über die ordnungsgemäße Verwendung 

der Bundeszuschüsse ist vom Amt der Landesregierung am Ende 

jeden Jahres, längstens jedoch bis zum 31. März des folgenden 

Jahres dem Bundesministerium für Bauten und Technik vorzule­

gen, das das Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finan­

zen herzustellen hat. Dem Bericht ist eine Aufstellung über 

die Förderungsmaßnahmen anzuschließen. 
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(2) Das Bundesministerium für Bauten und Technik und das Bun­

desministerium für Finanzen sind berechtigt, durch ihre Organe 

die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes zu überwa­

chen. Die Länder sind verpflichtet, den Organen des Bundes­

ministeriums für Bauten und Technik und des Bundesministeriums 

für Finanzen auf Verlangen in die bezughabenden Geschäfts­

stücke, sonstigen Unterlagen und Belege Einsicht zu gewähren, 

die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die Besichtigung 

der geförderten Gebäude zu ermöglichen. 

Wohnbeihilfe 

§ 7. (1) Die Länder haben aus den ihnen nach dem Wohnbauförde­

rungsgesetz 1968 zufließenden Mitteln für die nach diesem Bun­

desgesetz geförderten Mietwohnungen Wohnbeihilfe (§ 15 Wohn­

bauförderungsgesetz 1968) zu gewähren. 

(2) Die Länder können durch Verordnung festlegen, ob und in 

welchem Ausmaß für die nach diesem Bundesgesetz geförderten 

EigentumSWOhnungen Wohnbeihilfe in sinngemäßer Anwendung des 

§ 15 Wohnbauförderungsgesetz 1968 gewährt wird. 

Gebührenbefreiung 

§ 8. (1) Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlaßten 

Schriften und die zur Finanzierung eines nach diesem Bundesge­

setz geförderten Bauvorhabens erforderlichen Rechtsgeschäfte 

sind von den Stempel- und Rechtsgebühren befreit. 

(2) Die gerichtliche Beglaubigung der Unterschrift des Förde­

rungswerbers auf den zur pfandrechtlichen Sicherstellung des 

Darlehens errichteten Urkunden, die gerichtlichen Eingaben und 

die grundbücherlichen Eintragungen zur pfandrechtlichen S1-
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cherstellung von Hypothekardarlehen, die zur Fin~nzierung der 

nach diesem Bundesgesetz geförderten Bauvorhaben erforderlich 

sind, sind von den Geri~htsgebühren befreit. 

11. P.BSCHNITT 

Änder"ung des Bundes-Sonderwohnbaugesetzes 1982 

§ 9. Das Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1982, BGBl.Nr. 165, wird 

wie folgt geändert: 

1. § 3 hat zu lauten: 

"§ 3. (1) Die Gewährung von Zuschüssen setzt voraus, daß sich 

der Förderungswerber verpflichtet, 

1. in den ersten drei Jahren der Tilgung zur Annuität 3 vH des 

Darlehensbetrages und in der Folge einen gemäß Abs.2 erhöh­

ten Beitrag zur Annuität zu leisten; 

2. die Wohnungen nur an Personen zu vergeben, deren jährliches 

Einkommen (Familieneinkommen) im Sinne des § 2 Abs.1 Z 12 

und 13 Wohnbauförderungsgesetz 1968 den in § 8 Abs.3 Wohn­

bauförderungsgesetz 1968 festgesetzten Betrag nicht über­

steigt. Dieser Grenzwert erhöht sich in dem in § 8 Abs.3 

Wohnbauförderungsgesetz 1968 festgesetzten Ausmaß. 

(2) Der in Abs.l Z 1 angeführte Beitrag zur Annuität erhöht 

sich ab dem vierten Jahr der Tilgung jährlich entsprechend den 

Änderungen des vom Österreichischen Statistischen Zentral amt 

verlautbarten Verbraucherpreisindex 1976 oder eines an seine 

Stelle getretenen Index. Der Bundesminister für Bauten und 

Technik kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 

durch Verordnung einen anderen Erhöhungssatz festlegen; hiebei 

ist insbesondere auf die Einkornmensentwicklung Bedacht zu nehmen." 
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2. § 10 Z 1 hat zu lauten: 

"1. hinsichtlich des § 1, des S 3 Abs.2 zweiter und dritter 

Satz und des S. 4 Abs.2 der Bundesminister für Bauten und Tech­

nik,n. 

111. ABSCHNITT 

Übergang 

S 10. (1) Auf Antrag des Förderungsnehmers ist S 3 Bundes-Son­

derwohnbaugesetz 1982 in der Fassung des 11. Abschnittes die­

ses Bundesgesetzes auch auf Fälle anzuwenden, in denen die Zu­

sicherung der Förderung vor dem Inkrafttreten dieses Bundesge­

setzes ergangen ist. 

(2) Auf Antrag des Förderungsnehmers werden Zuschüsse zur Ver­

zinsung von zur Vorfinanzierung eingesetzten Eigenmitteln ge­

maß § 5 Abs. 1 letzter Satz in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 5 

Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1983 nachträglich auch in Förde­

rungsfällen gemäß dem Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1982 gelei­

stet. 

IV. ABSCHNITT 

Vollziehung 

§ 11. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind be­

traut 

1. hinsichtlich des § 1, des S 3 Abs.2 zweiter und dritter 

Satz und des § 4 Abs.2 der Bundesminister für Bauten und 

Technik, 

2. hinsichtlich des § 8 Abs.l der Bundesminister für Finanzen, 
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3. hinsichtlich des § 6 Abs.2 erster Satz der BUodesminister 

für Bauten und Technik im Einvernehmen mit dem Bundesmini­

ster für Finanzen, 

4. hinsichtlich des § 5 Abs.5 der Bundesminister für Justiz, 

5. hinsichtlich des § 8 Abs.2 der Bundesminister für Justiz im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 

6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen unter Bedachtnahrne 

auf Abs.2 die Landesregierungen. 

(2) Die Vollziehung des § 9 richtet sich nach § 10 Bundes-Son­

derwohnbaugesetz 1982 in der Fassung dieses Bundesgesetzes. 

- - - - - - -. . . . 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuß für Bauten 

und Technik zuzuweisen. 
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Beg r G n dun g 

Das Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1982 hat für die österreich i­

sche Sauwirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung insge­

samt überaus positive Auswirkungen gezeitigte Diese Erfahrung 

und die Tatsache, daß mit Investitionen im Baubereich ein 

höherer Beschäftigungseffekt als auf anderen Wirtschaftssekto­

ren zu erreichen ist, haben zu der Überlegung geführt, das 

Wohnbausonderprogramm zu verlängern. 

Mit Hilfe des im Entwurf vorliegenden Bundes-Sonderwohnbauge­

setzes 1983 soll eine grOßzügige Zuschußgewährung zu den Er­

-ichtungs- und Finanzierungskosten von insgesamt 10.000 Woh-

ungen erfolgen. Gleichzeitig mit diesem rasch wirksamen be­

chäftigungspolitischen Effekt soll aber - zusätzlich zur 

weiter bestehenden Wohnbauförderung - auch die Wohnversorgung 

der sozial schwächeren Bevölkerung verbessert werden, indem 

möglichst erschwingliche Wohnungen angeboten werden. 

Die Förderung kann von Gemeinden oder gemeinnützigen Bauverei­

nigungen, im Fall von Eigentumswohnungen auch von sonstigen 

juristischen Personen, in Anspruch genommen werden, jedoch 

nur, wenn bei den zu errichtenden Wohnungen mit den angemesse­

nen Gesamtbaukosten das Auslangen gefunden wird und das Nutz­

flächenausmaß je Wohnung 130 m2 nicht übersteigt. 

Die zu errichtenden Wohnungen werden in Miete oder Nutzung 

vergeben bzw. ins Wohnungseigentum Übertragen. Der ohnehin 

vergleichsweise günstige Mietzins erfährt durch Subjekthilfe, 

die analog dem WFG 1968 gestaltet ist, eine weitere Stützung. 

Bei Eigentumswohnungen erhalten die Länder die Möglichkeit 

durch Verordnung festzulegen, ob und in welchem Ausmaß Wohn­

beihilfe gewährt wird. 
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Im Einklang mit dem WFG 1968 werden die dort festgelegten Ein­

kommensgrenzen - auch für das Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1982 -

vorgesehen. 

Neu gegenüber dem geltenden Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1982 

ist im besonderen die dem F8rderungswerber eingeräumte M6g­

lichkeit, Eigenmittel einzusetzen und für deren Verzinsung 

eine Stützung zu erhalten (§ 1 ~ 5 Abs.1); weiters die M6g­

lichkeit, daß die Gemeinden ganz oder teilweise die an sich 

von den Ländern zu tragenden Zuschüsse übernehmen können (§ 2 

Abs.l Z 5). Ferner soll den Ländern, sofern sie höhere Zu­

schüsse als der Bund gewähren, Gestaltungsfreiheit hinsicht­

lich der Vereinbarung einer späteren RGckzahlung dieser Mehr­

leistung zukommen (§ 2 Abs.2). Im Sinne einer flexibleren 

Handhabung des Sonderwohnbauprogramms wurde schließlich in S 4 

Abs.2 die Möglichkeit einer geringfügigen fiberschreitung der 

einem Land zukommenden Verteilungsquote mit Genehmigung des 

Bun4esministers für Bauten und Technik vorgesehen. Von beson­

derer Bedeutung für die wohnungssuchende Bevölkerung ist die 

zur Senkung der Wohnungsaufwandbelastung vorgeschlagene Herab­

setzung der vorn FBrderungswerber zu tragenden Annuitäten (§ 3 

Abs.1 Z 1 und Abs.2); eine entsprechende Senkung ist - durch 

die Bestimmungen der §§ 9 und 10 - auch für die nach dem 

ersten Wohnbausonderprogramm gebauten Wohnungen vorgesehen. 

niese genannten Neuerungen sollen vor allem die Durchführung 

des Sonderprogra.mms und die Berücksichtigung regionaler Beson­

derheiten - etwa bei den Grund- und Baukosten - erleichtern. 

nie kompetenzrechtliche Grundlage für die vorgeschlagene Rege­

lung ist in Übereinstimmung mit dem Bundes-Sonderwohnbaugesetz 

1982 einerseits in Art~17 B-VG, andererseits hinsichtlich ein­

zelner Bestimmungen in ArL 11 A.bs~ 1 Z 3 sowie in Art .. 1 0 Abs.l 

Z 4 B-VG gegeben. Die Kontroll ugnisse des Bundes und die an 

die Förderung geknüpften Bedi~gungen stUtzen sich auf die 

§§ 12 und 13 F-VG 1948. 
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